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516 gUlu|trirte föjioeijertrdjs ianbrosrtKr-Jeituitg

2Balgen fann man ben VerfoßlungSprogeß beliebig oeränbern
unb auf biefe 28eife eine mehr ober weniger braune garbe
beS ViufierS ergtelert, bie bet entfpredjenber (55efdf»iüinbigfeit
ber SBalgen fcbließlicb in bie braune ober gelbe garbe über=

gebt. ®iefeS ©iubrennen be? SJîufterS mittelft SBalgen wirb
man gwedmäßig bei §olgplatlen (gournierplatten) anroenben,
mentt eine fontiituirlicbe SBieberbolung beS Vtufter? geroünfdjt
wirb. ©S ift geboten, baß man biefeS ©inbrennett oon'SOlufteru
inSbefonbere bon Schrift ober bilblichen ©arftettungen, auch

mittelft gemufterten ebenen Vtetattbrudplatten ausführen fantt,
mop man afôbann eine geeignete fßrefeoorricbtung itt An=

menbttng bringt. gft baS ©tnbrennen be? geWünfcßten VtufterS,
ber Schrift ober ber bilblicijen ©arftettung erfolgt, fo geigt
bie betreffenbe Jgolgplatte bie nicht gebrannten Stetten er-
haben, bie bann mehr ober mettiger aus ber gebrannten ©bene,
ber ©rwtbebene beroortreien. ©iefe Stetten merben nun burcb

glatte VSalgen begw. platten in bie ©runbebette niebers

gebrücft, fo baß bie igolgplatte ein bottfommen ebene? gläcb)ert=

mufter erbäft ttnb feine oortretenben Stetten mehr geigt. ©urcb
bie aJianipulation ift bie fo gemnfterte §olgplatte polirfäbig
geworben unb fann biefelbe in ihrer gangen gläcbenauSbebnung
bequem einer fauberen Politur untermorfen merben.

®urcb biefeS Verfahren ift man im Staube, gmeifarbige,
gemufterte §o!gplatten auf febr einfache unb bittige SBeife

berguftetten, bie baS AuSfepen einer mit fcbroargem ober

braunem £>olg ausgelegten igolgpcbe befißen. ©iefe £>olgs

platten merben in ber fßrapiS in befannter 2öetfe auf bie

gu fournirenben 9Jiöbel= ober anberen ©erätbftüde aufgeleimt
unb fßnnen, ba bag gläcbenmufter burcp bag Vieberbrüden
ber erhabenen, weißen Stetten Potttommett eben ift, in be=

quemer SBeife polirt merben.

gerner groeitenS: gelip Vroff in Verlin bit ein. Ver=

fahren gur §erftettung erhabener äftufter auf §olg patentirt
erhalten, welche? cbaraferifirt ift burcb ha§ ©tnfdjneibert ber

©ontouren beS ViufterS in ba? ôolg' mittelft entfpredjenb ge=

formier Vteffer unb bann erfolgenben fftieberbritden? beg

gmifcben ben ©mfämitten befinblichen §oIgeg mittelft eine?

falten ober beißen Stempelg, nadjbem Por ober nach bem

©infchneiben ber ÜJlufterfontouren eine Veneßiutg ber ^olgfläcße
ftattgefunben bai- 3ut Ausführung biefeS Verfahren? be=

bient fich 23rof£ einer Vorrichtung, bei welcher ein 9Jteffer=

fopf für bie erforberlidjeti SJieffer mit bem in einem Schlitten
auf» unb nieberbemeglichen Stempel Pereinigt ift unb wobei
ber felbftthätige Vorfdfttb beS §olge? mittelft einer gegahnten
Stange, eine? Schieber? mit ©teitftüd, gmeier ©pgenter unb
mehrerer £>ebel bewirft wirb. ©S wirb auf biefem SBege

bie tnaffenmeife §erftettung oon griecpifcben ober Vlattmuftern,
Pon Arabesfen ober anberen giguren in beliebiger ©röße
begmecft, welche fich in ftänbiger Reihenfolge mteberholen.
®ie Anorbnungen ber med)anifd)eit Vorrichtungen unb bag

Verfahren, leptere? in ber Reifjenfolge : ©infchneiben beS

ViufterS, Venehen unb ©rüden, ober ©infchneiben, ©rüden
unb Sengen, gur §erfteïïung beliebiger SJlufter, ob mit ge^

raben ober gefritmmten Sinien, ob mit geraben ©runbfläcben
ober mit gewölbten ©runbfläcben, alfo wie ein „VaSrelief",
bieten bie Vortheile, baß man bag Söerfftücf nach fertiger
Sttafcbinenarbeit ober §anb= unb fÜtafcßittenarbeit mit Veige
färben fann, opne befürchten gu müffen, bah lief) baS 9Jtu=

fter oergiebt, baS niebergebrüefte unb gefengte fjolg fich wie=

ber bocf)f)ebt, ba burcb baS bem ©inbrüden Porbergegangene
©infchneiben ben fèolgfafern bie ©laftigität genommen mürbe.
SBürbe baS ÜJiitfter Por bem ©rüden, begm. Sengen, nicht
guerft eingefeßnitten, fo märe eg unmöglich, ein fcharffantige?
üDtufter, mie eS notbroenbig ift, gu ergielen, benn bie Stru£=

tur beS föolge? mürbe an ben Saniert beS Stempels, Wo

fich jefct ber Vleffereinfißnitt befinbet, brechen ober bie San=

ten ruttb unb ungleich brennen, baS Vlufter mürbe mertbloS
fein. ©a? Por bem ©rüden, begm. Sengen ftattgefunbene
Veneßen beS 2ßer£ftüde? bat ben 3®ecf, bag gu ftarfe
Vräunen, begm. bag Verbrennen beS §olge? gu Perbüten.
Um baS übermäßige ©rbipen beS Stempels gu umgehen,
fann man g. V. noch ein 9Jtetutt=©bermometer anbringen,
Woburch ber betreffenbe Arbeiter ftetS Pon bem ®rabe ber

§ipe beS Stempel? unterrichtet ift.

^eieinêmcfeit.
Sd)U)cigctifd)er ©cwcrbebcrait. (Offigiefle Vtittheilung

be? SefretariateS.) ®ie Riitglieber be? 3entraI=Vorftanbe?
finb eingelaben gu einer orbenrlidjen Sipung auf Sonntag
ben 3. ÜMrg 1889, Vormittag? 10 Uhr, in baS Vureau,
Vörfengebäube 3ürich, gur Vehanbluug nachftehenber ©raf=
tauben: 1. ©ntwurf be? ©efchäftSberichte? be? Vorftanbe?
pro 1888. 2. Vnträge be? fgerrn §uber betr. ®rfinbungS=
jehuh. 3. VormaUSehrPertrag : geftftettung be? ©epte? (Dies

ferent §err ©ireftor 2Mb). 4. 2ebrling?prüfungen: gor=
mular für bie Veridjterftattung. 5. @brenmitgIieb=®ipIom.
6. Vorläufige Veftimmung ber ©raftanben nächfter ®ele=

girtenPerfammlung. 7. Vorberafhung be? VrogrammS für
eine fchmeig. ©emerbeorbnung. 8. Veranftaltnng geroerblicher
SBanberPorträge. 9. Slttfättige weitere Sfnträge, refp. 2ln=

reguugen.
gür bie ndchfte ©elegirteuPerfammlung finb Pom leitenben

SluSfchuß Porläuftg folgenbe ©raftanben in SluSficht genom=
men: 1. SahreSbericht pro 1888; 2. gabreSrecbnung pro
1888; 3. 2ßal)l eine? VorftanbSmitgliebe? infolge ©emiffion
be? §errn Rrof. Vutenbeimer; 4. gn Welcher 2Beife fann
ba? ©emerbemefen burcb eine fchmeig. ©emerbeorbnung ges

förbert werben? Referat unb ®i?fuffion; 5. ©rlebigung ber

Vlotion ©tchorn; 6. SIttfälltge weitere Anregungen, refp.
Anträge.

Säntnttlidje §anbtucrfev= uttb ©eroetbe Vereine be?

Danton? ©laru? haben ihre Vereitmittigfeit erflärt, eine

Sonfereng gur Vorbefprechung ber grage, ob unb mie fich
eine gentralftette für Arbeitsnachweis im Santon errichten

ließe, gu befänden, ©iefe Sonfereng foil nächfthin ftatt=
finben.

iprojcïtirtcr toggenbuvgifdjev ©emerbetierein. ®ie auf
Porlepten Sonntag nach 2Battmil einberufene Verfammlung
oon AuSftettern ber toggenburgifchen ©emerbeauSftettung bat
bat nach Verlefung be? Verfehle? ber VechnungSfommiffion
(Referent : fjerr Schlüpfer in @bnat) unb beS ©eneraU
berichte? über bie AuSftettung (Referent: §err Rräfibent Ab=

berbalben=SchIäpfer) begûglié Verweitbung be? Vechnung?=
oorfcblageS (girfa 1200 gr.) folgenbe Vefchlüffe gefaßt:
500 gr. werben einem gu grünbenben toggenburgifchen @e*

merbePerein al? gonb gugefdfieben; fommt ber Verein nic^t
innert brei gaßren (big 31. ©egember 1891) gu Stanbe,
fo wirb ber genannte Vetrag unter bie gortbilbungsfchulen
ber nier toggenburgifchen Vegirfe oertheilt. 200 gr. befommt
ber ©emerbeuerein St. ©aßen unb ber Reft fommt in ber

2Beife gur Vertpeilung, baß bem im ©ntfteljen begriffenen
§anbmerfer= unb ©etoerbeOerein SSattmil 200 gr. unb ber

übrig bleibenbe Vetrag bem SehrlingSfonb SBattmil guge=

fepieben wirb. — gür ©rünbuttg eine? toggenburgifchen
©emerbeOerein? mürbe eine porberathenbe fünfgliebrige Som*

miffion ernannt.

Seiîrftiebeneê»

föaumefeu. ©in erfreuliches 3eid)en für bie Stabt
Söinterthur ift bie roieber ermachenbe Vauluft. ®egen=
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Walzen kann man den Verkohlungsprozeß beliebig verändern
und auf diese Weise eine mehr oder weniger braune Farbe
des Musters erzielen, die bei entsprechender Geschwindigkeit
der Walzen schließlich in die braune oder gelbe Farbe über-
geht. Dieses Einbrennen des Musters mittelst Walzen wird
man zweckmäßig bei Holzplatten (Fournierplatten) anwenden,
wenn eine kontinuirliche Wiederholung des Musters gewünscht
wird. Es ist geboten, daß man dieses Einbrennen von Mustern
insbesondere von Schrift oder bildlichen Darstellungen, auch

mittelst gemusterten ebenen Metalldrnckplatten ausführen kann,
wozu man alsdann eine geeignete Preßvorrichtung in An-
Wendung bringt. Ist das Einbrennen des gewünschten Musters,
der Schrift oder der bildlichen Darstellung erfolgt, so zeigt
die betreffende Holzplatte die nicht gebrannten Stellen er-
haben, die dann mehr oder weniger aus der gebrannten Ebene,
der Grundebene hervortreten. Diese Stellen werden nun durch

glatte Walzen bezw. Platten in die Grundebene nieder-
gedrückt, so daß die Holzplatte ein vollkommen ebenes Flächen-
muster erhält und keine vortretenden Stellen mehr zeigt. Durch
die Manipulation ist die so gemusterte Holzplatte polirfähig
geworden und kann dieselbe in ihrer ganzen Flächenausdehnung
bequem einer sauberen Politur unterworfen werden.

Durch dieses Verfahren ist man im Stande, zweifarbige,
gemusterte Holzplatten auf sehr einfache und billige Weise
herzustellen, die das Aussehen einer mit schwarzem oder

braunem Holz ausgelegten Holzfläche besitzen. Diese Holz-
platten werden in der Praxis in bekannter Weise auf die

zu fournirenden Möbel- oder anderen Geräthstücke aufgeleimt
und können, da das Flächenmuster durch das Niederdrücken
der erhabenen, weißen Stellen vollkommen eben ist, in be-

quemer Weise polirt werden.

Ferner zweitens: Felix Brokk in Berlin hat ein Ver-
fahren zur Herstellung erhabener Muster auf Holz patentirt
erhalten, welches charakerisirt ist durch das Einschneiden der

Contouren des Musters in das Holz^mittelst entsprechend ge-

formier Messer und dann erfolgenden Niederdrückens des

zwischen den Einschnitten befindlichen Holzes mittelst eines
kalten oder heißen Stempels, nachdem vor oder nach dem

Einschneiden der Musterkontouren eine Benetzung der Holzfläche
stattgefunden hat. Zur Ausführung dieses Verfahrens be-

dient sich Brokk einer Vorrichtung, bei welcher ein Messer-
köpf für die erforderlichen Messer mit dem in einem Schlitten
auf- und niederbeweglichen Stempel vereinigt ist und wobei
der selbstthätige Vorschub des Holzes mittelst einer gezahnten
Stange, eines Schiebers mit Gleitstück, zweier Exzenter und
mehrerer Hebel bewirkt wird. Es wird auf diesem Wege
die massenweise Herstellung von griechischen oder Blattmustern,
von Arabesken oder anderen Figuren in beliebiger Größe
bezweckt, welche sich in ständiger Reihenfolge wiederholen.
Die Anordnungen der mechanischen Vorrichtungen und das
Verfahren, letzteres in der Reihenfolge: Einschneiden des

Musters, Benetzen und Drücken, oder Einschneiden, Drücken
und Sengen, zur Herstellung beliebiger Muster, ob mit ge^

raden oder gekrümmten Linien, ob mit geraden Grundflächen
oder mit gewölbten Grundflächen, also wie ein „Basrelief",
bieten die Vortheile, daß man das Werkstück nach fertiger
Maschinenarbeit oder Hand- und Maschinenarbeit mit Beize
färben kann, ohne befürchten zu müssen, daß sich das Mu-
ster verzieht, das niedergedrückte und gesengte Holz sich wie-
der hochhebt, da durch das dem Eindrücken vorhergegangene
Einschneiden den Holzfasern die Elastizität genommen wurde.
Würde das Muster vor dem Drücken, bezw. Sengen, nicht
zuerst eingeschnitten, so wäre es unmöglich, ein scharfkantiges

Muster, wie es nothwendig ist, zu erzielen, denn die Struk-
tur des Holzes würde an den Kanten des Stempels, wo
sich jetzt der Messereinschnitt befindet, brechen oder die Kan-

ten rund und ungleich brennen, das Muster würde werthlos
sein. Das vor dem Drücken, bezw. Sengen stattgefundene
Benetzen des Werkstückes hat den Zweck, das zu starke

Bräunen, bezw. das Verbrennen des Holzes zu verhüten.
Um das übermäßige Erhitzen des Stempels zu umgehen,
kann man z. B. noch ein Metall-Thermometer anbringen,
wodurch der betreffende Arbeiter stets von dem Grade der
Hitze des Stempels unterrichtet ist.

Vereinswesen.
Schweizerischer Gewerbeverein. (Offizielle Mittheilung

des Sekretariates.) Die Mitglieder des Zentral-Vorstandes
sind eingeladen zu einer ordemlichen Sitzung auf Sonntag
den 3. März 1889, Vormittags 10 Uhr, in das Bureau,
Börsengebäude Zürich, zur Behandlung nachstehender Trak-
tanden: 1. Entwurf des Geschäftsberichtes des Vorstandes
pro 1888. 2. Anträge des Herrn Huber betr. Erfindungs-
schütz. 3. Normal-Lehrvertrag: Feststellung des Textes (Re-
ferent Herr Direktor Wild). 4. Lehrlingsprüfungen: For-
mular für die Berichterstattung. 5. Ehrenmitglied-Diplom.
6. Vorläufige Bestimmung der Traktandeu nächster Dele-
girtenversammlung. 7. Vorberathung des Programms für
eine schweiz. Gewerbeordnung. 8. Veranstaltung gewerblicher
Wandervorträge. 9. Allfällige weitere Anträge, resp. An-
regungen.

Für die nächste Delegirtenversammlung sind vom leitenden
Ausschuß vorläufig folgende Traktanden in Aussicht genom-
men: 1. Jahresbericht pro 1888; 2. Jahresrechnung pro
1888; 3. Wahl eines Vorstandsmitgliedes infolge Demission
des Herrn Prof. Autenheimer; 4. In welcher Weise kann
das Gewerbewesen durch eine schweiz. Gewerbeordnung ge-
fördert werden? Referat und Diskussion; 5. Erledigung der

Motion Eichorn; 6. Allfällige weitere Anregungen, resp.

Anträge.
Sämmtliche Handwerker- und Gewerbe-Vereine des

Kantons Glarus haben ihre Bereitwilligkeit erklärt, eine

Konferenz zur Vorbesprechung der Frage, ob und wie sich

eine Zentralstelle für Arbeitsnachweis im Kanton errichten

ließe, zu beschicken. Diese Konferenz soll nächsthin statt-
finden.

Projektirter toggenbnrgischer Gewerbeverein. Die auf
vorletzten Sonntag nach Wattwil einberufene Versammlung
von Ausstellern der toggenburgischen Gewerbeausstellnng har

hat nach Verlesung des Berichtes der Rechnungskommission

(Referent: Herr Schlüpfer in Ebnat) und des General-
berichtes über die Ausstellung ^Referent: Herr Präsident Ab-
derhalden-Schläpfer) bezüglich Verwendung des Rechnungs-
Vorschlages (zirka 1200 Fr.) folgende Beschlüsse gefaßt:
500 Fr. werden einem zu gründenden toggenburgischen Ge-
Werbeverein als Fond zugeschieden; kommt der Verein nicht
innert drei Jahren (bis 31. Dezember 1891) zu Stande,
so wird der genannte Betrag unter die Fortbildungsschulen
der vier toggenburgischen Bezirke vertheilt. 200 Fr. bekommt

der Gewerbeverein St. Gallen und der Rest kommt in der

Weise zur Vertheilung, daß dem im Entstehen begriffenen
Handwerker- und Gewerbeverein Wattwil 200 Fr. und der

übrig bleibende Betrag dem Lehrlingsfond Watlwil zuge-
schieden wird. — Für Gründung eines toggenburgischen
Gewerbevereins wurde eine öorberathende fünfgliedrige Kom-
Mission ernannt.

Verschiedenes.

Bauwesen. Ein erfreuliches Zeichen für die Stadt
Wintert hur ist die wieder erwachende Baulust. Gegen-
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